
 Vereinte Nationen S/RES/2255 (2015) 

  

Sicherheitsrat  
1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014) und 2160 (2014), sowie die einschlägigen Erklärungen seines Präsi-
denten, f-

handel beteiligt sind, und über die starken Verbindungen zwischen Terrorismus und Auf-
standsaktivitäten und unerlaubten Drogen, wovon Bedrohungen für die örtliche Bevölke-rung, einschließlich Kindern, die nationalen Sicherheitskräfte und das internationale Mili-tär- und Zivilpersonal ausgehen, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis angesichts der zunehmenden Präsenz und des 
möglichen künftigen Wachstums von Unterorganisationen der Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL) in Afghanistan, 

 unter Begrüßung der Einrichtung einer Nationalen Koordinierungsstelle in Afgha-
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Drogen, wovon Bedrohungen für die örtliche Bevölkerung, einschließlich Frauen und 
Kindern, die nationalen Sicherheitskräfte und das internationale Militär- und Zivilpersonal, 
einschließlich der humanitären Helfer und der Entwicklungshelfer, ausgehen, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass die Taliban behelfsmäßige Spreng-
vorrichtungen gegen Zivilpersonen und die afghanischen nationalen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte einsetzen, und feststellend, dass die Koordinierung und der Informations-
austausch sowohl zwis t
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 sich der Bedrohungen bewusst, die die Taliban, illegale bewaffnete Gruppen und am 
Handel mit Suchtstoffen beteiligte Kriminelle und die illegale Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen nach wie vor für die Sicherheit und Stabilität Afghanistans darstellen, und die 
Regierung Afghanistans nachdrücklich auffordernd, mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft weiter gegen diese Bedrohungen vorzugehen, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 2133 (2014) und darauf, dass das Globale Forum 
Terrorismusbekämpfung das Memorandum von Algier über bewährte Verfahren zur Ver-
hütung von Entführungen zur Erpressung von Lösegeld durch Terroristen und zur Beseiti-
gung der damit verbundenen Vorteile veröffentlicht hat, unter nachdrücklicher Verurtei-
lung der von terroristischen Gruppen begangenen Entführungen und Geiselnahmen, 
gleichviel zu welchem Zweck, wie zur Beschaffung von Mitteln oder zur Erlangung von 
politischen Zugeständnissen, mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, von terroristi-
schen Gruppen begangene Entführungen und Geiselnahmen zu verhüten und die sichere 
Freilassung von Geiseln ohne Lösegeldzahlungen oder politische Zugeständnisse zu erwir-
ken, im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht, mit der Aufforderung an alle Mit-
gliedstaaten, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar oder mittelbar von Lösegeldzah-
lungen oder politischen Zugeständnissen profitieren, und die sichere Freilassung von Gei-
seln zu erwirken, und erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten bei Fällen von Entfüh-
rungen und Geiselnahmen, die von terroristischen Gruppen begangen werden, eng zusam-
menarbeiten müssen, 

 unter Hinweis auf seine Besorgnis darüber, dass die neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien, insbesondere das Internet, in einer globalisierten Gesellschaft 
von Terroristen und ihren Unterstützern verstärkt zur Erleichterung terroristischer Hand-
lungen benutzt werden und dass sie dazu benutzt werden, zu terroristischen Handlungen 
aufzustacheln, dafür anzuwerben, sie zu finanzieren oder sie zu planen, 

 die Anstrengungen des Sekretariats begrüßend, das Format aller Sanktionslisten der 
Vereinten Nationen zu vereinheitlichen, um nationalen Behörden deren Verwendung zu er-
leichtern, ferner die Anstrengungen des Sekretariats begrüßend, alle verfügbaren Listen-
einträge und Zusammenfassungen der Gründe für die Aufnahme in die Liste in alle Amts-
sprachen der Vereinten Nationen übersetzen zu lassen und die Afghanistan/Taliban-Sank-
tionsliste auch in Dari und Paschtu zur Verfügung zu stellen, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

Maßnahmen 

 1. beschließt, dass alle Staaten im Hinblick auf die vor dem Datum der Verab-
schiedung der Resolution 1988 (2011) als Taliban bezeichneten Personen und Einrichtun-
gen sowie im Hinblick auf die anderen, von dem Ausschuss nach Ziffer 35 der Resolution 
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 5. bestätigt, dass die Bestimmungen in Ziffer 1 a) auf alle beabsichtigten Ver-
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 13. beschließt, dass die Staaten zu dem Zweck, die mit den Taliban verbundenen 
und anderen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen daran zu hindern, Ex-
plosivstoffe jeder Art, gleichviel ob militärische, zivile oder improvisierte Explosivstoffe, 
sowie Rohstoffe und Komponenten, die zur Herstellung behelfsmäßiger Sprengvorrichtun-
gen oder unkonventioneller Waffen verwendet werden können, so unter anderem auch 
chemische Komponenten, Detonatoren oder Sprengschnüre zu erwerben, zu handhaben, zu 
lagern, einzusetzen oder den Zugang dazu zu suchen, geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
darauf hinzuwirken, dass ihre Staatsangehörigen, ihrer Hoheitsgewalt unterstehende Per-
sonen und in ihrem Hoheitsgebiet eingetragene oder ihrer Hoheitsgewalt unterstehende 
Einrichtungen, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lieferung, dem Kauf, dem Trans-
fer und der Lagerung solcher Materialien beteiligt sind, erhöhte Wachsamkeit üben, auch 
durch den Erlass bewährter Verfahren; 

 14. verurteilt nachdrücklich den anhaltenden Zustrom von Waffen, einschließlich 
Kleinwaffen und leichter Waffen, militärischem Gerät und Komponenten behelfsmäßiger 
Sprengvorrichtungen zu den Taliban, bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die destabi-
lisierende Wirkung solcher Waffen auf die Sicherheit und Stabilität Afghanistans, betont, 
dass der Transfer unerlaubter Kleinwaffen und leichter Waffen in dieser Hinsicht stärker 
kontrolliert werden muss, und legt ferner den Mitgliedstaaten nahe, Informationen auszu-
tauschen, Partnerschaften einzugehen und nationale Strategien und Kapazitäten zu entwi-
ckeln, um gegen behelfsmäßige Sprengvorrichtungen vorzugehen; 

 15. legt den Mitgliedstaaten nahe, mit anderen Mitgliedstaaten, insbesondere der 
Regierung Afghanistans und den Herkunfts-, Ziel- und Transitstaaten, und mit dem Aus-
schuss zügig Informationen auszutauschen, wenn sie Reisetätigkeiten von auf der Liste 
stehenden Personen entdecken; 

 16. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Liste zu konsultieren, wenn sie Anträge auf 
Ausstellung eines Reisevisums prüfen; 

Ausnahmen 

 17. erinnert an seinen Beschluss, dass alle Mitgliedstaaten von den in den Ziffern 
1 und 2 der Resolution 1452 (2002) festgelegten und mit Resolution 1735 (2006) geänder-
ten Bestimmungen betreffend zulässige Ausnahmen von den Maßnahmen in Ziffer 1 a) 
Gebrauch machen können, befürwortet ihre Anwendung durch die Mitgliedstaaten und 
stellt fest, dass die in Resolution 1730 (2006) eingerichtete Anlaufstelle die von Personen, 
Gruppen, Unternehmen oder Einrichtungen auf der Liste oder in deren Namen oder von 
deren Rechtsvertretern oder Rechtsnachfolgern gestellten Anträge auf Gewährung von 
Ausnahmen entgegennehmen und dem Ausschuss zur Prüfung vorlegen kann, wie in Zif-
fer 22 beschrieben; 

 18. erinnert an seinen Beschluss, wonach die in Ziffer 1 a) genannten Maßnahmen 
zur Einfrierung von Vermögenswerten nicht für Gelder und andere finanzielle Vermö-
genswerte oder wirtschaftliche Ressourcen gelten, die nach Feststellung des betreffenden 
Staates 

 a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Be-
handlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsunter-
nehmen, oder ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstat-
tung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste oder der 
Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung 
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 a) von auf der Liste stehenden Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtun-
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 26. weist den Ausschuss an, mit Unterstützung des Überwachungsteams und in 
Abstimmung mit den jeweiligen vorschlagenden Staaten gleichzeitig mit der Aufnahme 
eines Namens in die Liste auf der Website des Ausschusses eine 
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tretung des Staates oder der Staaten, in dem/denen die Person oder die Einrichtung sich 
mutmaßlich befindet, und, im Fall nichtafghanischer Personen oder Einrichtungen, des 
Staates oder der Staaten der Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zugehörigkeit benach-
richtigen soll, und erinnert an seinen Beschluss, dass die Staaten, die eine solche Benach-
richtigung erhalten, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-
genheiten Maßnahmen ergreifen, um die betreffende Person oder Einrichtung rasch von 
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 44. legt den Mitgliedstaaten und den zuständigen internationalen Organisationen 
nahe, Vertreter zu entsenden, die mit dem Ausschuss zum Austausch von Informationen 
und zur Erörterung aller maßgeblichen Fragen zusammentreffen; 

 45. ermutigt alle Mitgliedstaaten, insbesondere die vorschlagenden Staaten und die 
Staaten der Ansässigkeit, der Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zugehörigkeit, des 
Aufenthalts- beziehungsweise Standorts oder der Gründung, dem Ausschuss zusätzliche 
Identifizierungs- und sonstige Angaben, einschließlich, soweit verfügbar und im Einklang 
mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften, Fotografien und anderer biometrischer Per-
sonendaten, samt dazugehörigen Unterlagen, über die auf der Liste stehenden Personen, 
Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen vorzulegen, einschließlich aktueller Angaben 
über den Tätigkeitsstatus der auf der Liste stehenden Einrichtungen, Gruppen und Unter-
nehmen, über die Bewegungen, die Inhaftierung oder den Tod von auf der Liste stehenden 
Personen und über sonstige wichtige Ereignisse, sobald solche Informationen verfügbar 
werden; 

 46. weist den Ausschuss an, Ersuchen um Informationen von Staaten und interna-
tionalen Organisationen mit laufenden Gerichtsverfahren betreffend die Umsetzung der in 
Ziffer 1 verhängten Maßnahmen zu prüfen und diesen Ersuchen gegebenenfalls durch die 
Bereitstellung von dem Ausschuss und dem Überwachungsteam vorliegenden zusätzlichen 
Informationen nachzukommen; 

 47. weist das Überwachungsteam an, Listeneinträge, für die Informationsersuchen 
des Ausschusses vorliegen, die keiner der relevanten Staaten innerhalb von drei Jahren 
schriftlich beantwortet hat, an den Vorsitzenden zur Prüfung zu verweisen, und erinnert in 
dieser Hinsicht den Ausschuss daran, dass sein Vorsitzender in dieser Eigenschaft tätig 
werden und Namen zur Streichung von der Liste vorlegen kann, wenn angezeigt und vor-
behaltlich der normalen Beschlussfassungsverfahren des Ausschusses; 

Zusammenarbeit mit der Regierung Afghanistans 

 48. begrüßt periodische Unterrichtungen durch die Regierung Afghanistans über 
den Inhalt der Liste sowie über die abschreckende Wirkung gezielter Sanktionen auf Be-
drohungen des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit Afghanistans und ihre unterstüt-
zende Wirkung für die unter afghanischer Führung stattfindende Aussöhnung und unter-
streicht, dass die fortgesetzte und enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung Afgha-
nistans und dem Ausschuss zur weiteren Steigerung der Effizienz und Wirksamkeit des 
Sanktionsregimes beitragen wird; 

 49. legt dem Ausschuss, der Regierung Afghanistans und der UNAMA nahe, ihre 
Zusammenarbeit fortzusetzen, so auch indem sie ausführliche Informationen über Perso-
nen und Einrichtungen ermitteln und vorlegen, die an der Finanzierung oder Unterstützung 
der in Ziffer 2 genannten Handlungen oder Aktivitäten beteiligt sind, und indem sie Ver-
treter der UNAMA bitten, das Wort an den Ausschuss zu richten, und legt ferner der 
UNAMA nahe, im Rahmen ihres bestehenden Mandats und ihrer vorhandenen Ressourcen 
und Kapazitäten dem Überwachungsteam auch weiterhin logistische Unterstützung und 
Hilfe auf dem Gebiet der Sicherheit für seine Arbeit in Afghanistan bereitzustellen; 

 50. begrüßt den Wunsch der Regierung Afghanistans, dem Ausschuss bei der Ko-
ordinierung der Anträge auf Aufnahme in die Liste beziehungsweise Streichung von der 
Liste und bei der Vorlage aller sachdienlichen Informationen an den Ausschuss behilflich 
zu sein; 
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 m) Informationen über die Umsetzung der Maßnahmen, einschließlich durch die 
zentralen afghanischen staatlichen Institutionen, und den möglichen Bedarf an Kapazitäts-
hilfe zusammenzustellen und auszuwerten, die Umsetzung zu verfolgen, darüber Bericht 
zu erstatten und entsprechende Empfehlungen abzugeben, gegebenenfalls Fallstudien 
durchzuführen und alle anderen einschlägigen Fragen entsprechend den Anweisungen des 
Ausschusses eingehend zu untersuchen; 

 n) die Mitgliedstaaten und andere einschlägige Organisationen und Organe, ein-
schließlich der UNAMA, und andere Einrichtungen der Vereinten Nationen zu konsultie-
ren und einen regelmäßigen Dialog mit Vertretern in New York und in den Hauptstädten 
zu führen, unter Berücksichtigung ihrer Stellungnahmen, insbesondere in Bezug auf Fra-
gen, die in den unter Buchstabe a) dieser Anlage genannten Berichten des Überwa-
chungsteams behandelt werden könnten; 

 o) eng mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung zusammenzuarbeiten und einen regelmäßigen Dialog mit den Mitgliedstaaten 
und anderen maßgeblichen Organisationen, darunter die Shanghaier Organisation für Zu-
sammenarbeit, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit und die multina-
tionalen Seestreitkräfte, über den Zusammenhang zwischen dem Suchtstoffhandel und 
denjenigen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen zu führen, die für eine 
Aufnahme in die Liste nach Ziffer 1 dieser Resolution in Betracht kommen, und auf Ersu-
chen des Ausschusses Bericht zu erstatten; 

 p) im Rahmen seiner regelmäßigen umfassenden Berichte einen aktualisierten 
Bericht zu dem Sonderbericht des Überwachungsteams gemäß Buchstabe p) der Anlage zu 
Resolution 2160 (2014) vorzulegen; 

 q) Konsultationen mit den Nachrichten- und Sicherheitsdiensten der Mitgliedstaa-
ten zu führen, namentlich auch im Rahmen regionaler Foren, um den Informationsaus-
tausch zu erleichtern und die Durchsetzung der Maßnahmen zu stärken; 

 r) Konsultationen mit den in Betracht kommenden Vertretern des Privatsektors, 
einschließlich Finanzinstituten, zu führen, um Erkenntnisse über die praktische Umsetzung 
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luftfahrtunternehmen bereitgestellten vorab übermittelten Fluggastdaten, und die Einfrie-
rung der Vermögenswerte besser bekanntzumachen, Erkenntnisse über ihre praktische 
Umsetzung zu gewinnen und Empfehlungen zur Stärkung der Umsetzung dieser Maßnah-
men zu erarbeiten; 

 v) mit der Regierung Afghanistans, den Mitgliedstaaten, den internationalen und 
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